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Beschilderung Grünanlage Köln-Seeberg 
hier: Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aus der Sitzung der Bezirksvertretung 
Chorweiler vom 27.10.2016, TOP 7.2.4 

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen bittet um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
Anfragetext: 
„Die Beschilderung im Grünzug Köln-Seeberg ist durch Witterungseinflüsse und Alter mittlerweile 
schlecht lesbar geworden. Im gesamten Park sind vor allem die richtungsweisenden Hinweisschilder 
so stark verschmutzt, dass die Besucher oft nicht in der Lage sind, die Beschriftung zu erkennen. 
Diese sind aber für die Orientierung notwendig, da die Anlage sehr weitläufig ist und zum Beispiel im 
Notfall keine präzise Ortsangabe für Rettungshelfer oder andere Helfer bei gefährlichen Situationen 
möglich ist. 
 
Hierzu unsere Fragen an die Verwaltung: 
 
1. Wie oft werden diese Schilder im Jahr auf Lesbarkeit kontrolliert? 

a) Wer kontrolliert und meldet die nichtlesbaren Schilder? 
 
2. Wann ist mit einem Austausch der Schilder zu rechnen, die nicht mehr erkennbar oder beschädigt 

sind?“ 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen kümmert sich um die Unterhaltung dieser Grünanla-
ge. Für die Beschilderung ist in der Regel das Amt für Straßen und Verkehrstechnik zuständig. Die-
ses wird nach entsprechender Information über etwaigen Handlungsbedarf, bezüglich der Beschilde-
rung, kurzfristig tätig. In diesem Fall wurden die betroffenen Schilder bereits gereinigt. 
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